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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

BauO Wr §134 Abs3 idF 1992/034;

BauO Wr §5 Abs6 lita idF 1976/018;

BauRallg;

VwRallg;

Rechtssatz

Dem Text des § 134 Abs 3 Wr BauO idF LGBl 1992/34 selbst ist unmittelbar nicht zu entnehmen, welche Bedeutung

dem Tatbestandsmerkmal "gegenüberliegen" zukommt. Vor dem Hintergrund der aus den EB zu § 134 Abs 3 Wr BauO

idF LGBl 1992/34 hervorleuchtenden Absicht des Gesetzgebers, die Parteistellung auf jene Nachbarn zu beschränken,

deren Interessen bei der Durchschnittsbetrachtung der typischerweise vom Bauwerk selbst und seiner

bestimmungsgemäßen Verwendung ausgehenden Gefahren und Belästigungen betroDen werden, um damit auch eine

Beschleunigung der Bauverfahren zu bewirken, können unter gegenüberliegenden Liegenschaften iSd § 134 Abs 3 Wr

BauO idF LGBl 1992/34 nur solche verstanden werden, die durch eine von der Baulinie des zu bebauenden

Grundstückes gedachte senkrechte Linie berührt werden. Jede andere Auslegung des Tatbestandsmerkmales

"gegenüberliegend", insbesonders auch die Einbeziehung von schräg gegenüberliegenden Liegenschaften würde dem

gesetzgeberischen Willen widersprechen und zu nicht vertretbaren Ergebnissen führen. Aus der im § 134 Abs 3 Wr

BauO idF LGBl 1992/34 gewählten Formulierung "benachbarte Liegenschaften sind ... jene, die ... der zu bebauenden

Liegenschaft gegenüberliegen" folgt, daß Ausgangspunkt für die Beurteilung, ob eine Liegenschaft gegenüberliegt, das

zu bebauende Grundstück und damit dessen Baulinie ist.
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